M U S T E R B R I E F
AuftraggeberInnenhaftung AGH

Sehr geehrter Lieferant!

Wie Ihnen bekannt ist, tritt mit 1.09.2009 die Auftraggeberhaftung für Sozialversicherungsbeiträge im Zusammenhang mit Bauleistungen ein.

Dies bedeutet, dass wir nur mehr dann Ihre offene Honorarforderung zur Gänze an Sie überweisen können, wenn Sie zum Zeitpunkt der Überweisung in der sogenannten HFU-Gesamtliste eingetragen sind.
Sollten Sie im Zeitpunkt der Fälligkeit des Honorars nicht in dieser Liste eingetragen sein, dann müssen wir 20 % Ihrer Honorarforderung an die GKK zur Anweisung bringen.

Wir ersuchen Sie daher, sich zeitgerecht um die Aufnahme in die HFU-Gesamtliste zu bemühen, bzw. ersuchen Sie auch uns bereits jetzt Ihre Dienstgeberkontonummer (9-stellig) bekannt zu geben.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Erledigung verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen
